
 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen 
Aktiengesellschaft, Bochum, zu den Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 2022  
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur 
Leitung und Überwachung deutscher (börsennotierter) Aktiengesellschaften dar und enthält 
international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller 
Unternehmensführung.  
  
Mit Ablauf des 2. November 2016 ist die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen 
Aktiengesellschaft nicht länger börsennotiert. Gleichwohl haben Aufsichtsrat und Vorstand 
beschlossen, auch künftig eine den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex genügende Entsprechenserklärung abzugeben.  
 
Aufgrund der kommunal geprägten Eigentümerstruktur der BOGESTRA sowie der 
ausschließlichen Geschäftstätigkeit im Inland ist das Unternehmen mit einer 
Publikumsgesellschaft nur sehr eingeschränkt vergleichbar.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft 
erklären, dass den Verhaltensempfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten 
Kodex-Kommission zur Unternehmensleitung und -überwachung mit folgenden Ausnahmen 
entsprochen wurde und zukünftig entsprochen wird: 
 
A.5 Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 

internen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung im Unternehmen hin 

(Compliance). Das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem 

umfassen auch ein an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtetes Compliance 

Management System. 

Im Lagebericht sollen die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und 

des Risikomanagementsystems beschrieben werden und soll zur Angemessenheit und 

Wirksamkeit dieser Systeme Stellung genommen werden.  

 
Die Empfehlung wurde dahingehend umgesetzt, dass die Angaben zum 
Risikomanagementsystem im Lagebericht unter III. Chancen- und Risikobericht dargestellt 
sind und das interne Kontrollsystem sowie die Stellungnahme der Angemessenheit und der 
Wirksamkeit zum internen Kontrollsystem und zum Risikomanagementsystem in der Erklärung 
zur Unternehmensführung aufgenommen wurde, auf die im Lagebericht unter VI. Erklärung 
zur Unternehmensführung verwiesen wird. 
 
B.3 Die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern soll für längstens drei Jahre erfolgen. 
Die Dauer der Erstbestellung erfolgt in Absprache zwischen dem Aufsichtsrat und dem neuen 
Vorstandsmitglied. Die Unternehmensbelange und die persönlichen Belange des neuen 
Vorstandsmitglieds werden dabei berücksichtigt. 
 
B.5 Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur 
Unternehmensführung angegeben werden. 
Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wird nicht festgelegt, da die Leistungsfähigkeit des 
Vorstands nicht vom Erreichen einer Altersgrenze abhängig ist. Durch Festlegung einer 
Altersgrenze könnte eine optimale Besetzung des Vorstands aus rein formalen Gründen 
verhindert werden. Damit entfällt die Angabe in der Erklärung zur Unternehmensführung. 
 
 
 
 



C.1 Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein 
Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf 
Diversität achten. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den für 
das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Vorschläge des 
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese Ziele berücksichtigen und 
gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium anstreben. 
Der Stand der Umsetzung soll in Form einer Qualifikationsmatrix in der Erklärung zur 
Unternehmensführung offengelegt werden. Diese soll auch über die nach Einschätzung 
der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat angemessene Zahl unabhängiger 
Anteilseignervertreter und die Namen dieser Mitglieder informieren. 
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benannt und berichtet jährlich 

in der Erklärung zur Unternehmensführung über den Stand der Umsetzung dieser Ziele. 

Weiterhin werden die allgemeinen und persönlichen Anforderungen für Aufsichtsratsmitglieder 

gemäß gesetzlichen Normen beachtet. Dieses zusammengefasst bildet das Kompetenzprofil 

für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Weitere (Kompetenz-)Profile werden nicht 

erarbeitet. Somit entfällt die Qualifikationsmatrix. Eine Anzahl unabhängiger 

Aufsichtsratsmitglieder wird nicht festgelegt, da aufgrund der kommunalen Eigentümerstruktur 

die Wahlvorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung unter 

Beachtung der Willensbildung in den Räten der Städte Bochum und Gelsenkirchen erfolgen. 

Damit entfällt die (namentliche) Angabe in der Erklärung zur Unternehmensführung. 

 
C.2 Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung 
zur Unternehmensführung angegeben werden. 
Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wird nicht festgelegt, da die Leistungsfähigkeit 
des Aufsichtsrats nicht vom Erreichen einer Altersgrenze abhängig ist. Durch Festlegung einer 
Altersgrenze könnte eine optimale Besetzung des Aufsichtsrats aus rein formalen Gründen 
verhindert werden. Damit entfällt die Angabe in der Erklärung zur Unternehmensführung. 
 
C.4 Ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft 
angehört, soll insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen 
börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen, wobei ein 
Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. 
Die Anzahl der Aufsichtsratsmandate richtet sich nach Aktienrecht sowie aufgrund der 
kommunalen Eigentümerstruktur nach der Gemeindeordnung NRW. 
 
C.5 Wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll insgesamt 
nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten 
Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer 
konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. 
BOGESTRA ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Die Anzahl der Aufsichtsratsmandate 
richtet sich nach Aktienrecht. 
 
C.6 / C.7 / C.8 / C.9 / C.10 Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder 
Eine Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder wird nicht festgelegt, da aufgrund der 
kommunalen Eigentümerstruktur die Wahlvorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung unter Beachtung der Willensbildung in den Räten der Städte Bochum 
und Gelsenkirchen erfolgen. Damit entfällt die Angabe in der Erklärung zur 
Unternehmensführung. 
 
C.13 / C.14 Wahlen zum Aufsichtsrat 
Aufgrund der kommunalen Eigentümerstruktur erfolgen die Wahlvorschläge für die Besetzung 
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung unter Beachtung der Willensbildung in den Räten 
der Städte Bochum und Gelsenkirchen. Damit ist die Offenlegung der persönlichen und 
geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, zu den Organen der 
Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär entbehrlich.  



Die Vorlage eines Lebenslaufs der Kandidaten, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachliche Erfahrungen Auskunft gibt und die wesentlichen Tätigkeiten neben dem 
Aufsichtsratsmandat offen benennt, entfällt daher. Ebenso entfällt die Veröffentlichung der 
Lebensläufe für alle Aufsichtsratsmitglieder. 
 
D.1 Der Aufsichtsrat soll sich eine Geschäftsordnung geben und diese auf der 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen. 
Der Aufsichtsrat hat sich selbst eine Geschäftsordnung gegeben. Daher ist eine 
Veröffentlichung, auch im Hinblick auf die kommunale Eigentümerstruktur, nicht zielführend im 
Sinne dieser Empfehlung. 
 
D.3 Der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung soll in besonderen 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen 
und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme bestehen und der Sachverstand 
auf dem Gebiet Abschlussprüfung in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Abschlussprüfung. Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung und deren Prüfung. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses soll zumindest auf einem der beiden Gebiete entsprechend 
sachverständig sein. Die Erklärung zur Unternehmensführung soll die betreffenden 
Mitglieder des Prüfungsausschusses nennen und nähere Angaben zu ihrem 
Sachverstand auf den genannten Gebieten enthalten. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll 
nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben.  
Aufgrund der kommunalen Eigentümerstruktur erfolgen die Wahlvorschläge für die Besetzung 
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung unter Beachtung der Willensbildung in den Räten 
der Städte Bochum und Gelsenkirchen. Die Arbeitnehmervertretung wird gemäß 
Mitbestimmungsgesetz gewählt. Daher ist eine Angabe des Sachverstands in der Erklärung 
zur Unternehmensführung, auch im Hinblick auf die kommunale Eigentümerstruktur, nicht 
zielführend im Sinne dieser Empfehlung.  
 
D.4 Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für 
dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
benennt. 
Aufgrund der kommunalen Eigentümerstruktur erfolgen die Wahlvorschläge für die Besetzung 
des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung unter Beachtung der Willensbildung in den 
Räten der Städte Bochum und Gelsenkirchen. Damit ist die Bildung eines 
Nominierungsausschusses entbehrlich. 
 
D.6 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig auch ohne den Vorstand tagen. 
Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung tagt der Aufsichtsrat ohne den Vorstand. Zum 
Informationsaustausch, insbesondere das operative Geschäft betreffend, tagt der Aufsichtsrat 
im Zuge der offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zusammen mit dem Vorstand. 
 
D.7 Im Bericht des Aufsichtsrats soll angegeben werden, wie viele Sitzungen des 
Aufsichtsrats und der Ausschüsse in Präsenz oder als Video- oder Telefonkonferenzen 
durchgeführt wurden und an wie vielen Sitzungen des Aufsichtsrats und der 
Ausschüsse die einzelnen Mitglieder jeweils teilgenommen haben.  
Im Bericht des Aufsichtsrats wird grundsätzlich über die Anzahl der Teilnehmer der Sitzungen 
berichtet. Aufgrund der hohen Teilnahmequote wird eine umfassende (namentliche) 
Offenlegung der individuellen Sitzungsteilnahme sowie die Angabe über die „Art“ der Sitzung 
(Präsenz, Video, Telefon) als nicht zielführend im Sinne dieser Empfehlung erachtet. 
 
 
 
 



D.10 Der Prüfungsausschuss soll mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des 
Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung sowie die 
Prüfungsergebnisse diskutieren. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll sich 
regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über den Fortgang der Prüfung austauschen und 
dem Ausschuss hierüber berichten. Der Prüfungsausschuss soll regelmäßig mit dem 
Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand beraten. 
Zu einzelnen Punkten kann der Prüfungsausschuss ohne den Vorstand tagen. Für einen 
Informationsaustausch, insbesondere die prüfungsrelevanten Themen betreffend, tagt der 
Prüfungsausschuss im Zuge der offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zusammen 
mit dem Vorstand.  
 
D.11 Die Gesellschaft soll die Mitglieder des Aufsichtsrats bei ihrer Amtseinführung 
sowie den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemessen unterstützen und über 
durchgeführte Maßnahmen im Bericht des Aufsichtsrats berichten. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden bei ihrer Amtseinführung angemessen unterstützt. 
Weitergehende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen nehmen die Aufsichtsratsmitglieder 
eigenverantwortlich wahr. Eine Berichterstattung im Bericht des Aufsichtsrats entfällt. 
 
D.12 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig beurteilen, wie wirksam der Aufsichtsrat 
insgesamt und seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. In der Erklärung zur 
Unternehmensführung soll der Aufsichtsrat berichten, ob und wie eine 
Selbstbeurteilung durchgeführt wurde. 
Eine Selbstevaluierung des Aufsichtsrats findet nicht auf einer regelmäßigen Basis statt. Die 
Arbeit und Vorgehensweise des Aufsichtsrats und seiner Gremien ist in langjähriger 
Handhabung gefestigt worden. Aufgrund der kommunalen Eigentümerstruktur ist der 
Aufsichtsrat mit Mitgliedern aus den Kommunen sowie auch von Arbeitnehmerseite kompetent 
besetzt. Eine Berichterstattung in der Erklärung zur Unternehmensführung entfällt. 
 
F.2 Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sollen binnen 90 Tagen nach 
Geschäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen sollen 
binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein. 
BOGESTRA ist kein börsennotiertes Unternehmen. Es wird kein Konzernabschluss und 
Konzernlagebericht erstellt. Die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen werden 
alsbald nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
F.3 Ist die Gesellschaft nicht zu Quartalsmitteilungen verpflichtet, soll sie unterjährig 
neben dem Halbjahresfinanzbericht in geeigneter Form über die Geschäftsentwicklung, 
insbesondere über wesentliche Veränderungen der Geschäftsaussichten sowie der 
Risikosituation, informieren. 
Der Aufsichtsrat wird regelmäßig über die Geschäftsentwicklung, über wesentliche 
Veränderungen der Geschäftsaussichten und der Risikolage informiert. Aufgrund der 
kommunalen Eigentümerstruktur wird eine weitere externe Berichterstattung für nicht 
notwendig erachtet. 
 
F.4 Aufsichtsrat und Vorstand von börsennotierten, spezialgesetzlich regulierten 
Gesellschaften sollen in der Erklärung zur Unternehmensführung angeben, welche 
Empfehlungen des Kodex auf Grund vorrangiger gesetzlicher Bestimmungen nicht 
anwendbar waren. 
BOGESTRA ist weder börsennotiert noch spezialgesetzlich reguliert, daher entfällt diese 
Empfehlung. 
 
 
 
 
 



G.1 / G.2 / G.3 / G.4 Festlegung des Vergütungssystems / der konkreten 
Gesamtvergütung 
Die Prüfung der Vergütungsstruktur des Vorstands ist vom Aufsichtsrat an seinen 
Personalausschuss (Präsidium) delegiert. Auf Vorschlag dieses Gremiums legt der 
Aufsichtsrat abschließend die Vergütungsstruktur des Vorstands fest. Das derzeitige 
Vergütungssystem des Vorstands beachtet alle gesetzlichen Anforderungen für nicht 
börsennotierte Aktiengesellschaften, darüber hinausgehende Angaben erfolgen freiwillig. Auf 
einen Vergleich mit anderen Unternahmen wird verzichtet. 
 
G.6 / G.7 / G.10 / G.11 Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestandteile 
Das derzeitige Vergütungssystem des Vorstands sieht eine kurzfristige und langfristige 
variable Vergütung vor. Diese ist aber aufgrund der kommunalen Eigentümerschaft nicht 
aktienbasiert.  
Die Höhe der erfolgsbezogenen Vergütung richtet sich nach dem Zielerreichungsgrad der in 
der Regel vor Beginn des Geschäftsjahres jeweils vereinbarten operativen und strategischen 
Ziele. Dem Zielerreichungsgrad liegen messbare Zielgrößen zugrunde; damit kann die variable 
Vergütung herabgesetzt, aber nicht zurückgefordert werden. Die langfristige Variable läuft 
über drei Jahre und wird frühestens im vierten Jahr ausbezahlt. Von einer detaillierten 
Darstellung der variablen Vergütungsbestandteile im Vergütungsbericht wird abgesehen. 
 
G.13 Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der 
Vorstandstätigkeit sollen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten 
(Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags 
vergüten. Im Falle eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots soll die 
Abfindungszahlung auf die Karenzentschädigung angerechnet werden. 
Die Vorstandsverträge enthalten keine Abfindungsregelungen für den Fall einer vorzeitigen 
Beendigung der Vorstandstätigkeit. Die Verträge werden im Einklang mit dem Aktienrecht für 
die Dauer der Bestellungsperiode abgeschlossen. Eine vorzeitige Aufhebung der Verträge 
ohne wichtigen Grund kann nur durch eine einvernehmliche Aufhebung erfolgen.  
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus einem in seiner Person liegenden Grund aus, werden 
keine Zahlungen an ihn gewährt. 
 
G.17 Vergütung des Aufsichtsrats 
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Festvergütung; dabei wird der höhere zeitliche 
Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzes und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzes 
berücksichtigt. 
 
06. Dezember 2024 
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